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' Verordnung wider das Tragen der Stöcke mit Degenklingen und
Wurffpieffen.

Montag den 26^ Januar.

t
 »on Gottes Gnaden Wir Friedrich, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Hersfeld, Graf zu Catzen.

 einbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg und Hanau rc Rttter des Kömgllch.
Groß-Brittannlschen Ordens vom blauen Hvsenbande, wre auch de» König!. Preußische«
Ordens vom schwarzen Adler rc. rc.

 lDügen hierdurch zu wissen: Nachdem Wir wahrnehmen müssen, baß seit einiger Zeit die Sti-
 letö oder Stöcke mit Degenklingen und Wurfspiesen besonders in hiesiger Residenzstadt häu.

 fig getragen werden, wir aber zu Abwendung alles hieraus entspringenden Unglücks bey Zeiten
die nöthigen Vorkehrungen zu treffen gemeynet sind; Als befehlen Wir hiermit allen und jeden,
wes Standes und Würden sie sind, bey ohnbeliebtger Strafe sich deren hinführe gänzlich zu
mthalteu, denen Kaufleuten und Sä)werdfegern aber bey zwanzig Rthlr. Strafe weder solche
fernerhin zu führen, noch auch dergleichen an jemand zu verkaufe». Es baden demnach eines
jeden OrtS Obrigkeiten hierauf genau zu invlgiltren und von den Contraveuienten zur gebühren,
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itn Bestrafung an die thuen vorgesetzte Regierung Anzeige zu thun

zierung zu Cassel den n. September r 78 z. ^
Ad Mandatum speciale Seremmnu,

G, Lennep.
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